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Zusammenfassung der Information:  

Die Information zur vollständigen Kostenerstattung der Betriebskosten des 
Kreisimpfzentrums Heidelberg durch das Land wird zur Kenntnis genommen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 Kosten Ergebnishaushalt 3.793.070,63 

  
Einnahmen:  
 Einnahmen Ergebnishaushalt 3.793.070,63 

  
Finanzierung:  
  

  
Folgekosten:  

  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Seitens der Stadt Heidelberg für den Betrieb des Kreisimpfzentrums verauslagten 
Betriebskosten in Höhe von 3.793.070,63 Euro wurden vollumfänglich durch das Land 
Baden-Württemberg anerkannt und erstattet. 
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Begründung:  

Im Zuge der Impfkampagne gegen das Coronavirus hatte die Stadt Heidelberg im Auftrag des Landes 
Baden-Württemberg vom 22. Januar 2021 bis 15. August 2021 im Gesellschaftshaus Pfaffengrund ein 
Kreisimpfzentrum eingerichtet und dieses verantwortlich betrieben. 
Während der Betriebszeit wurden im Kreisimpfzentrum insgesamt 75.390 Impfungen vorgenommen. 
Davon erfolgten 7.892 Impfungen über die Mobilen Impfteams, welche Impfungen in den Heidelberger 
Heimen sowie bei verschiedenen Impfaktionen in den Stadtteilen durchgeführt haben. 

Gemäß der bestehenden Landesvorgaben ist die Stadt Heidelberg während der Betriebszeit des 
Kreisimpfzentrums hinsichtlich der Betriebskosten (zum Beispiel medizinisches Fachpersonal, 
Reinigung, Sicherheitsdienst und angemietetes Mobiliar) in Vorleistung getreten. Gleiches galt für die 
Auf- und Rückbaukosten, sowie die nach Rückbau notwendig gewordenen Ausbesserungsarbeiten 
am Gesellschaftshaus. 
Hierfür wurden seitens der Stadt Heidelberg insgesamt 3.793.070,63 Euro aufgewendet, die sich wie 
folgt zusammengesetzt haben: 

Monatliche Aufwendungen der Stadt Heidelberg: 

M o n a t K o s ten 

Dezember 2020 36.090,40 € 

J anuar 2021 222.329,34 € 

Februar 2021 239.508,84 € 
M ärz 2021 394.415,82 € 
April 2021 558.494,76 € 

M ai 2021 562.865,07 € 
J uni 2021 679.394,62 € 
J uli 2021 673.092,71 € 

August 2021 426.879,07 € 
Insgesamt 3.793.070,63 € 

 

Die Honorarkosten für die tätigen Ärzte sind hierin nicht enthalten, da diese unmittelbar über die 
kassenärztliche Vereinigung abgerechnet haben. Ebenso sind für den Einsatz der Bundeswehr keine 
mittelbaren Kosten entstanden; diese wurden vom Bund direkt getragen. Der benötigte Impfstoff und 
das entsprechende Impfzubehör wurden vom Bund und Land kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Gegenüber dem Land angemeldet und von dort berücksichtigt wurden die Personalkosten innerhalb 
der Stadtverwaltung Heidelberg für das zur Planung, Koordinierung und Betrieb des 
Kreisimpfzentrums eingesetzte städtische Personal. 
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Nach Prüfung der von Amt 37 erstellten, nach Monaten getrennten Kostenabrechnungen hat das 
Sozialministerium die angemeldeten Kosten in vollem Umfang anerkannt und diese zur Erstattung 
angewiesen.  
Der Stadt Heidelberg ist somit für den Betrieb des Kreisimpfzentrums kein finanzieller Nachteil 
entstanden. Die im Gesellschaftshaus vorgenommenen Ertüchtigungen der technischen Infrastruktur 
stellen sogar eine Wert- und Nutzensteigerung dar. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
Keine. 
 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
Keine. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
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